
Unternehmer und 
Geschäftsführer

Betriebsausgaben: Influencerin kann 
Kosten für Kleidung nicht abziehen

Influencer können nennenswerte Einnah-
men erzielen. Zwar erhalten viele von ihnen 
Gratisprodukte von Unternehmen, die sich 
anschließend eine positive Bewertung er-
hoffen. Doch zahlreiche Influencer müssen 
auch selbst hohe Aufwendungen tragen. 
Das Niedersächsische Finanzgericht hat 
in diesem Zusammenhang entschieden, 
dass eine Influencerin Aufwendungen für 
Kleidung und Accessoires nicht steuermin-
dernd als Betriebsausgaben absetzen kann 
(Urteil vom 13.11.2023, 3 K 11195/21). Die 
Steuerpflichtige betreibt einen Mode- und 
Lifestyle-Blog und erstellt hierzu Fotos und 
Stories. Zusätzlich zu den Waren, die sie im 
Rahmen ihrer Tätigkeit von verschiedenen 
Firmen erhalten hatte, um sie zu bewerben, 
erwarb sie diverse Kleidungsstücke und 
Accessoires, wie zum Beispiel Handtaschen 
namhafter Marken. Sie beantragte, die Auf-

wendungen für diese Kleidungsstücke und 
Accessoires als Betriebsausgaben bei ihrer 
gewerblichen Tätigkeit als Influencerin zu 
berücksichtigen. Das Finanzamt verwehr-
te den Betriebsausgabenabzug jedoch 
mit der Begründung, dass sämtliche Ge-
genstände durch die Klägerin auch privat 
genutzt werden könnten und eine Abgren-
zung der privaten zur betrieblichen Sphäre 
nicht möglich sei. Die hiergegen gerichtete 
Klage blieb ohne Erfolg.

Auch das Finanzgericht gelangte zu der 
Überzeugung, dass bei gewöhnlicher bür-
gerlicher Kleidung und Mode-Accessoires 
eine Trennung zwischen privater und 
betrieblicher Sphäre nicht möglich ist. 
Gemäß § 12 Nr. 1 EStG folge insoweit ein 
Abzugsverbot für Aufwendungen für die 
Lebensführung der Steuerpflichtigen, die 
ihre wirtschaftliche oder gesellschaftliche 
Stellung mit sich bringt, auch wenn die 
Aufwendungen zur Förderung des Berufs 
oder der Tätigkeit der Steuerpflichtigen 
erfolgen. Es komme hierbei nicht darauf 
an, wie die Frau die Gegenstände konkret 

genutzt hat. Allein die naheliegende Mög-
lichkeit der Privatnutzung von bürgerli-
cher Kleidung und Mode-Accessoires führe 
dazu, dass eine steuerliche Berücksichti-
gung ausgeschlossen sei.

Auch handele es sich bei den erworbenen 
Gegenständen nicht um typische Berufs-
kleidung, für die ein Betriebsausgabenab-
zug möglich wäre. Hierunter fielen lediglich 
solche Kleidungsstücke, die nach ihrer Be-
schaffenheit objektiv nahezu ausschließ-
lich für die berufliche Nutzung bestimmt 
und geeignet und wegen der Eigenart des 
Berufs nötig sind bzw. bei denen die be-
rufliche Verwendungsbestimmung bereits 
aus ihrer Beschaffenheit entweder durch 
ihre Unterscheidungsfunktion oder durch 
ihre Schutzfunktion folgt. Der Beruf der In-
fluencerin bzw. Bloggerin sei insoweit nicht 
anders zu beurteilen als sonstige Berufe. 
Ob die Frau die angeschafften Kleidungs-
stücke und Mode-Accessoires tatsächlich 
ausschließlich betrieblich genutzt hat, sei 
damit unbeachtlich (Niedersächsisches FG, 
Newsletter 3/2024).
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Praxistipp:
Nach früherer Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs konnten als „typi-
sche Berufskleidung“ auch Kleidungs-
stücke gelten, die ihrer Art nach zwar 
der bürgerlichen Kleidung zuzurechnen 
waren, deren Verwendung zum priva-
ten Bedarf aufgrund berufsspezifischer 
Eigenschaften aber so gut wie ausge-
schlossen war (BFH-Urteil vom 6.12.1990, 
IV R 65/90). Diese Auffassung hat der 
BFH allerdings mit Urteil vom 16.3.2022 
(VIII R 33/18) aufgegeben. So wird 
beispielsweise ein schwarzer Anzug 
bei einem Trauerredner nicht mehr als 
Berufskleidung anerkannt.

Grundstücksunternehmen: Vorsicht bei 
Grundstückserwerb mit Verkaufsabsicht

Für rein vermögensverwaltende Unter-
nehmen, insbesondere Wohnungs- bzw. 
Grundstücksgesellschaften, ist die so ge-
nannte erweiterte gewerbesteuerliche 
Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG be-
deutend. Nach dieser Vorschrift werden 
selbst hohe Gewinne komplett von der 
Gewerbesteuer befreit. Voraussetzung ist 
aber, dass die Unternehmen - von wenigen 
Ausnahmen abgesehen - ausschließlich 
eigenen Grundbesitz und eigenes Kapital-
vermögen verwalten. Die Veräußerung ei-
ner Teilfläche eines Grundstücks sowie die 
damit zusammenhängenden Abbruch- und 
Erschließungsarbeiten können das Aus-
schließlichkeitsgebot bei der erweiterten 
Gewerbesteuerkürzung verletzen - so hat 
das Finanzgericht Düsseldorf mit Urteil 
vom 21.12.2023 (14 K 1546/22 G) entschie-
den.

Die Klägerin, eine GmbH, erwarb im Jahr 
2016 ein Gesamtareal unter der Bedingung 
der Baureifmachung, Erschließung und an-
schließenden Veräußerung einer bestimm-
ten Teilfläche an die N-GmbH & Co. KG. Auf 
dem übrigen Areal beabsichtigte die Kläge-
rin, Gewerbeimmobilien zu errichten und 
im Anschluss zu vermieten. Die Klägerin 
und die Stadt schlossen einen städtebau-
lichen Vertrag mit Verpflichtungen der Klä-
gerin zu Abbrucharbeiten auf dem Areal, 
zur Herstellung einer Erschließungsstraße 
sowie damit zusammenhängend Planung, 
Koordinierung und Durchführung der Ar-
beiten zur Verlegung der notwendigen Ver- 
und Entsorgungsleitungen. Das Finanzamt 
lehnte für das Streitjahr 2017 eine erwei-
terte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG 
ab, da die Klägerin durch den Verkauf der 
Teilfläche einen schädlichen Grundstücks-
handel betrieben habe und damit gewerb-
lich tätig geworden sei. Insbesondere habe 
die Veräußerungsabsicht hinsichtlich der 

Teilfläche bereits bei Erwerb der Flächen 
vorgelegen.

Die Klägerin argumentierte hingegen, dass 
die Veräußerung der Teilfläche nach dem 
Gesamtbild der Verhältnisse weder eine 
nachhaltige Tätigkeit dargestellt habe, 
noch habe sie sich damit am allgemeinen 
wirtschaftlichen Verkehr beteiligt. Nach 
den von der Stadt aufgestellten Anforde-
rungen habe sie den Vertrag nur mit der 
N-GmbH & Co. KG abschließen können. Die 
Veräußerung sei deshalb ein zwingend not-
wendiges Nebengeschäft für die Aufnahme 
der Tätigkeit als Grundstücksverwalterin 
gewesen. Der Verkaufserlös aus der Teilflä-
che trete im Gesamtbild der Verhältnisse in 
den Hintergrund. Doch Einspruch und Kla-
ge blieben ohne Erfolg.

Die Veräußerung der Teilfläche und die zu 
deren Vorbereitung durchgeführten Ar-
beiten zur Baureifmachung und -erschlie-
ßung gingen über die Verwaltung und 
Nutzung eigenen Grundbesitzes hinaus. 
Die aus dem städtebaulichen Vertrag re-
sultierende Verpflichtung zum Verkauf des 
Grundstücks habe die unbedingte Veräu-
ßerungsabsicht nicht entfallen lassen. Die 
umfangreichen Tätigkeiten hätten auch zu 
einer völlig anderen Marktgängigkeit des 
Objektes geführt und entsprächen somit 
dem Bild eines am Markt auftretenden 
Bau- bzw. Erschließungsunternehmers. Sie 
stellten - schon angesichts des Umfangs 
der durchgeführten Maßnahmen - kei-
ne unschädliche Nebentätigkeit im Sinne 
eines zwingend notwendigen Teils einer 
wirtschaftlich sinnvoll gestalteten eigenen 
Grundstücksverwaltung und -nutzung dar 
(Quelle: FG Düsseldorf, Newsletter März 
2024).

Umsatzsteuer: Aufsichtsräte trotz  
Sitzungsgelder keine Unternehmer?

Trägt das Mitglied eines Aufsichtsrats auf-
grund einer nicht variablen Festvergütung 
kein Vergütungsrisiko, ist es nicht als Un-
ternehmer tätig. So hatte der Bundesfi-
nanzhof mit Urteil vom 27.11.2019 (V R 23/19 
/ V R 62/17) entschieden. Er begründet dies 
mit der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs. Im Anschluss an das Urteil 
hatte das Bundesfinanzministerium Stel-
lung bezogen und unter anderem verfügt: 
Besteht die Vergütung des Aufsichtsrats-
mitglieds sowohl aus festen als auch va-
riablen Bestandteilen, ist es grundsätzlich 
selbstständig tätig, wenn die variablen 
Bestandteile im Geschäftsjahr mindestens 
zehn Prozent der gesamten Vergütung, 
einschließlich erhaltener Aufwandsent-
schädigungen, betragen. In die Prüfung 
der Zehn-Prozent-Grenze sind als variable 
Vergütungsbestandteile die Sitzungsgel-

der aller geplanten Sitzungen eines Ge-
schäftsjahrs der Gesellschaft, unabhän-
gig von der tatsächlichen Teilnahme des 
Aufsichtsratsmitglieds, mit einzubeziehen 
(BMF-Schreiben vom 8.7.2021, BStBl 2021 I 
S. 919; BMF-Schreiben vom 29.3.2022, BStBl 
2022 I S. 567).

Nun muss sich der Bundesfinanzhof aber 
mit der Frage befassen, ob Sitzungsgel-
der überhaupt als variable Vergütungs-
bestandteile zu werten sind, die zu einer 
Selbstständigkeit und damit zur Unterneh-
mereigenschaft des Aufsichtsratsmitglieds 
führen können. Das Finanzgericht Köln hat 
dies jedenfalls verneint. Von einer sit-
zungsabhängigen Vergütung könne nicht 
auf ein wirtschaftliches Risiko geschlossen 
werden, welches aber für die Annahme ei-
ner Selbstständigkeit erforderlich ist. Da-
mit widerspricht das FG Köln der Haltung 
der Finanzverwaltung (FG Köln, Urteil vom 
15.11.2023, 9 K 1068/22).

Praxistipp:
Die Finanzverwaltung hat gegen das 
Urteil Revision eingelegt, die beim BFH 
unter dem Az. XI R 35/23 vorliegt. In 
dem Revisionsverfahren wird es auch 
um die Frage des unberechtigten Steu-
erausweises (§ 14c Abs. 2 UStG) für den 
Fall gehen, dass die Finanzverwaltung 
tatsächlich unterliegen sollte. Das FG 
Köln hat eine Steuerschuld aufgrund 
der Besonderheiten des Falles verneint.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Energiepreispauschale: Besteuerung  
war laut FG Münster rechtens

Im September 2022 erhielten Arbeitneh-
mer eine Energiepreispauschale in Höhe 
von 300 Euro, die über ihren jeweiligen Ar-
beitgeber ausgezahlt wurde. Der Gesetzge-
ber hat in § 119 Abs. 1 Satz 1 EStG bestimmt, 
dass die Energiepreispauschale den Ein-
künften aus nichtselbstständiger Arbeit 
zuzuordnen und damit zu versteuern ist. 
Das Finanzgericht Münster hat nun ent-
schieden, dass die Energiepreispauschale 
zurecht besteuert worden ist. Der dies an-
ordnende § 119 Abs. 1 Satz 1 EStG sei nicht 
verfassungswidrig (FG Münster, Urteil vom 
17.4.2024, 14 K 1425/23 E).

Der Kläger erhielt im Jahr 2022 von sei-
nem Arbeitgeber die Energiepreispau-
schale in Höhe von 300 Euro ausgezahlt. 
Das Finanzamt berücksichtigte diese im 
Einkommensteuerbescheid für 2022 als 
steuerpflichtigen Arbeitslohn. Der Kläger 
machte zunächst im Einspruchsverfahren 
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und sodann im Klageverfahren geltend, 
dass die Energiepreispauschale keine 
steuerbare Einnahme sei. Es handele sich 
um eine Subvention des Staates, die in 
keinem Veranlassungszusammenhang zu 
seinem Arbeitsverhältnis stehe. Sein Ar-
beitgeber sei lediglich als Erfüllungsgehilfe 
für die Auszahlung der Subvention tätig 
geworden. Das FG Münster hat die Klage 
abgewiesen. Dabei hat es ausgeführt, dass 
der Gesetzgeber die Energiepreispauscha-
le in § 119 Abs. 1 Satz 1 EStG konstitutiv 
den Einkünften aus nichtselbstständiger 
Arbeit zugeordnet habe. Auf einen Veran-
lassungszusammenhang mit der eigenen 
Arbeitsleistung komme es daher nicht 
mehr an. § 119 Abs. 1 Satz 1 EStG sei auch 
verfassungsgemäß. Für die dort geregelte 
Besteuerung der Energiepreispauschale 
sei der Bundesgesetzgeber gemäß Art. 105 
Abs. 2 Satz 1 GG zuständig gewesen, da ihm 
die Einkommensteuer (teilweise) zufließe. 
Aus der Verfassung ergebe sich auch nicht, 
dass der Staat nur das „Markteinkommen“ 
besteuern dürfe.

Praxistipp:
Die Richter haben die Revision zum 
Bundesfinanzhof zugelassen. Das 
Verfahren wurde sowohl vom Steuer-
pflichtigen als auch von der Finanz-
verwaltung als Musterverfahren 
angesehen. Bundesweit sind zu der 
Besteuerung der Energiepreispauscha-
le noch tausende Einspruchsverfahren 
in den Finanzämtern anhängig. Ob 
die Revision vom Kläger tatsächlich 
eingelegt wurde, ist derzeit noch nicht 
bekannt (FG Münster, Pressemitteilung 
vom 2.5.2024).

Werbungskosten: Anwaltskosten für ein 
Disziplinarverfahren sind abzugsfähig

Prozess- und Anwaltskosten sind als Wer-
bungskosten abziehbar, wenn ein direkter 
Zusammenhang zur Arbeit gegeben ist, bei-
spielsweise bei einem Kündigungsschutz-
verfahren. Kosten für Rechtsstreitigkeiten 
im privaten Bereich hingegen werden nur 
in ganz wenigen Ausnahmefällen - als au-
ßergewöhnliche Belastung - anerkannt. 
Auch Kosten für eine Strafverteidigung 
sind nur selten abzugsfähig. Der Bundes-
finanzhof hat nun aber entschieden, dass 
Rechtsanwaltskosten für die Vertretung 
in einem Disziplinarverfahren auch dann 
als Werbungskosten abgezogen werden 
dürfen, wenn das Verfahren wegen eines 
strafbaren Kommentars in den sozialen 
Medien eingeleitet wurde (BFH-Beschluss 
vom 10.1.2024, VI R 16/21).

Der Kläger, ein Berufssoldat, wurde auf-
grund eines strafrechtlich relevanten 

Textbeitrags auf seinem privaten Face-
book-Account rechtskräftig verurteilt. Zeit-
gleich wurde gegen ihn ein Wehrdiszipli-
narverfahren eröffnet, in dem es auch um 
den Fortbestand des Dienstverhältnisses 
ging. Für seine Vertretung in dem Diszip-
linarverfahren entstanden dem Soldaten 
Rechtsanwaltskosten von 1.785 Euro. Die-
se wollte er als Werbungskosten abzie-
hen. Dem widersprach das Finanzamt mit 
dem Argument, dass Prozesskosten eines 
Strafverfahrens grundsätzlich nicht als 
Werbungskosten abziehbar sind. Doch der 
BFH sieht die Sache anders und lässt einen 
Werbungskostenabzug zu.

Begründung: Prozesskosten für ein Straf-
verfahren sind grundsätzlich nicht als Wer-
bungskosten abziehbar, weil es regelmäßig 
an einem Zusammenhang zwischen der 
Straftat und der beruflichen Tätigkeit fehlt. 
Bei den Prozesskosten für ein Wehrdiszip-
linarverfahren besteht ein solcher Zusam-
menhang zum Beruf jedoch, so dass die 
Aufwendungen als Werbungskosten zu be-
rücksichtigen sind. Die Grundsätze, die zur 
Abzugsfähigkeit von Prozesskosten eines 
Strafverfahrens gelten, sind nicht auf Pro-
zesskosten eines Wehrdisziplinarverfah-
rens übertragbar. Gegenstand des Wehr-
disziplinarverfahrens ist die Ahndung von 
Dienstvergehen durch Verhängung von Dis-
ziplinarmaßnahmen; gegebenenfalls droht 
sogar eine Entfernung aus dem Dienstver-
hältnis. Die Aufwendungen für die Vertei-
digung im Wehrdisziplinarverfahren die-
nen daher unmittelbar der Erhaltung der 
Einnahmen aus dem Dienstverhältnis. Der 
Abziehbarkeit der Rechtsverteidigungskos-
ten für das Wehrdisziplinarverfahren steht 
auch nicht entgegen, wenn die Dienst-
pflichtverletzungen teilweise Gegenstand 
eines Strafverfahrens gewesen sind. Nur 
die für das Strafverfahren aufgewandten 
Rechtsverteidigungskosten sind daher 
nicht als Werbungskosten abziehbar.

Arbeitslohn: Pauschalversteuerung 
muss stets zeitnah erfolgen

Bestimmte geldwerte Vorteile, die Arbeit-
geber ihren Arbeitnehmern zukommen 
lassen, sind lohnsteuerfrei oder können 
pauschalversteuert werden. Eigentlich gilt 
der Grundsatz, dass pauschalversteuerter 
Arbeitslohn nicht der Sozialversicherung 
unterliegt, wobei es mehrere Ausnahmen 
von diesem Grundsatz gibt. Soeben hat 
das Bundessozialgericht entschieden, dass 
pauschalversteuerte geldwerte Vorteile - 
hier anlässlich einer Betriebsveranstaltung 
- nur dann sozialversicherungsfrei bleiben, 
wenn die Pauschalversteuerung fristge-
recht erfolgt. Wird sie erst mehrere Monate 
nach Ablauf des Jahres vorgenommen, in 

dem die Betriebsveranstaltung stattge-
funden hat, unterliegt der entsprechende 
geldwerte Vorteil der Sozialversicherungs-
pflicht (BSG-Urteil vom 23.4.2024, B 12 BA 
3/22 R).

Die klagende GmbH feierte am 5. Sep-
tember 2015 ihr Firmenjubiläum. Dazu lud 
sie ihre Beschäftigten ein. Die Kosten der 
Veranstaltung überstiegen 110 Euro pro Ar-
beitnehmer. Nachdem sie den steuerpflich-
tigen geldwerten Vorteil zunächst nicht bei 
den Steueranmeldungen berücksichtigt 
und dementsprechend keine Lohnsteuer 
darauf gezahlt hatte, holte die GmbH die 
Pauschalversteuerung nach. Das heißt, es 
wurde der geldwerte Vorteil, der 110 Euro 
je Arbeitnehmer überstieg, mit 25 Prozent 
pauschalversteuert. Sozialabgaben wur-
den nicht abgeführt. Erst am 31. März 2016 
zahlte die GmbH die für September 2015 
nachträglich angemeldete Pauschalsteuer. 
Nach einer Betriebsprüfung forderte der 
Rentenversicherungsträger von dem Un-
ternehmen Sozialversicherungsbeiträge 
und Umlagen für die Betriebsfeier nach. 
Dies war nach Auffassung des BSG recht-
mäßig. Aufwendungen von mehr als 110 
Euro je Beschäftigten für eine betriebliche 
Jubiläumsfeier sind als geldwerter Vorteil 
in der Sozialversicherung beitragspflichtig, 
wenn sie nicht mit der Entgeltabrechnung, 
sondern erst erheblich später pauschal 
versteuert werden.

Begründung: Es komme darauf an, dass die 
pauschale Besteuerung „mit der Entgeltab-
rechnung für den jeweiligen Abrechnungs-
zeitraum“ erfolgt. Dies wäre im konkreten 
Fall die Entgeltabrechnung für September 
2015 gewesen. Tatsächlich wurde die Pau-
schalbesteuerung aber erst Ende März 
2016 durchgeführt und damit sogar nach 
dem Zeitpunkt, zu dem die Lohnsteuer-
bescheinigung für das Vorjahr übermittelt 
werden muss. Dass im Steuerrecht bei der 
Pauschalbesteuerung anders verfahren 
werden kann, ändere an der sozialversi-
cherungsrechtlichen Beurteilung nichts.

GmbH: Beherrschender Geschäftsführer 
kann keinen Minijob ausüben

Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH 
gelten steuerlich grundsätzlich als Ar-
beitnehmer und sind lohnsteuerpflichtig. 
Sozialversicherungsrechtlich gilt hinge-
gen, dass Gesellschafter-Geschäftsführer 
sozialversicherungsfrei sind, wenn sie 50 
Prozent oder mehr der Geschäftsanteile 
halten und über entsprechende Stimman-
teile verfügen oder weniger als 50 Prozent 
der Geschäftsanteile halten, aber über ein 
Vetorecht verfügen und so Entscheidungen 
des Unternehmens maßgeblich beeinflus-
sen können.
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Nach einem aktuellen Beschluss des Bun-
desfinanzhofs kann ein Geschäftsführer, 
der zugleich alleiniger (oder beherrschen-
der) Gesellschafter ist, keine geringfügige 
Beschäftigung ausüben. Für sein Gehalt 
muss die Lohnsteuer individuell nach den 
Lohnsteuerabzugsmerkmalen berechnet 
und abgeführt werden. Der BFH folgt inso-
weit der Rechtsprechung des Bundessozi-
algerichts (BFH-Beschluss vom 9.8.2023, VI 
B 1/23).

Der Sachverhalt: Eine GmbH schloss mit 
ihrem alleinigen Gesellschafter einen 
Anstellungsvertrag. Der Gesellschafter 
verpflichtete sich, in Teilzeit als alleini-
ger Geschäftsführer für die GmbH tätig zu 
sein. Die regelmäßige Arbeitszeit sollte 
zehn Stunden wöchentlich umfassen. Als 
Bruttomonatsgehalt war ein Betrag von 
450 Euro vereinbart. Die GmbH nahm für 
ihren Geschäftsführer zunächst eine Pau-
schalierung der Lohnsteuer wegen einer 
geringfügigen Beschäftigung mit einem 
einheitlichen Pauschalsteuersatz von 2 
Prozent vor. Das Finanzamt kam zu dem 
Ergebnis, dass die Pauschalversteuerung 
des Geschäftsführergehaltes nach § 40a 
EStG nicht möglich sei, da es sich bei dem 
Geschäftsführer der GmbH nicht um einen 
abhängig Beschäftigten im Sinne des Sozi-
alrechts handele. Da es sich um das zwei-
te Arbeitsverhältnis des Geschäftsführers 
handelte, erfolgte die Nachversteuerung 
der Lohnsteuer für den Zeitraum März 2015 
bis Dezember 2019 nach der Steuerklasse 
VI. Die hiergegen gerichtete Klage beim Fi-
nanzgericht und auch die Nichtzulassungs-
beschwerde beim BFH blieben erfolglos.

Begründung: Voraussetzung für eine Pau-
schalversteuerung nach § 40a Abs. 2 EStG 
ist unter anderem das Vorliegen von Ar-
beitsentgelt aus geringfügigen Beschäfti-
gungen im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB 

IV oder des § 8a SGB IV. Beide Vorschrif-
ten setzen das Bestehen einer sozialver-
sicherungsrechtlichen Beschäftigung vo-
raus. Der Begriff der Beschäftigung wird 
für sämtliche Zweige des Sozialversiche-
rungsrechts in § 7 Abs. 1 SGB IV definiert. 
Ein Geschäftsführer, der zugleich alleiniger 
Gesellschafter ist, erfüllt die in § 7 Abs. 1 
SGB IV genannten Voraussetzungen grund-
sätzlich nicht (ständige Rechtsprechung, 
z.B. BSG-Urteil vom 3.4.2014, B 2 U 26/12 R, 
Rz. 16, m.w.N.).

Alle Steuerzahler

Pflegepauschbetrag: Geringfügige  
Pflegeleistungen reichen nicht aus

Wegen der außergewöhnlichen Belastun-
gen, die einem Steuerpflichtigen durch die 
Pflege einer Person erwachsen, kann er 
einen Pflegepauschbetrag geltend machen 
(§ 33b Abs. 6 EStG). Dieser beträgt - je nach 
Pflegegrad - zwischen 600 Euro und 1.800 
Euro. Wie das Sächsische Finanzgericht 
entschieden hat, muss aber eine gewisse 
Mindest-Pflegeleistung erbracht werden 
(Sächsisches FG, Urteil vom 24.1.2024, 2 K 
936/23). Das Urteil ist rechtskräftig.

Im entschiedenen Fall besuchte ein Sohn 
seine pflegebedürftige Mutter (Pflegestu-
fe III) fünfmal im Jahr für mehrere Tage in 
einer Einrichtung des betreuten Wohnens 
und half in dieser Zeit bei der Körperpfle-
ge, beim An- und Ausziehen, bei den Mahl-
zeiten und beim Verlassen der Wohnung. 
Außerdem unterstützte er seine Mutter in 
organisatorischen Dingen. Das Finanzamt 
versagte für das Jahr 2022 einen Pflegepau-
schbetrag von 1.100 Euro, weil die Pflege 
nicht über das bei Familienbesuchen Üb-
liche hinausgehe. Die Richter gaben dem 
Finanzamt Recht: Für die Inanspruchnah-

me des Pflegepauschbetrages müsse die 
Pflegedauer mindestens zehn Prozent des 
pflegerischen Zeitaufwandes betragen, um 
einen Abzug als außergewöhnliche Belas-
tung zu rechtfertigen. Andernfalls könnten 
in vielen Fällen Familienbesuche, die mit 
Hilfeleistungen im Haushalt verbunden 
seien, als außergewöhnliche Belastung be-
rücksichtigt werden. Dies sei nicht Intenti-
on des Gesetzgebers (Quelle: Sächsisches 
FG, Mitteilung vom 15.3.2024).

Gemeinnützigkeit: Erhöhung der  
Grenzen für Mitgliedsbeiträge

Die Gemeinnützigkeit eines Vereins setzt 
voraus, dass dessen Tätigkeit der Allge-
meinheit zugutekommt, zum Beispiel durch 
Sportangebote. Deshalb gibt es für Mit-
gliedsbeiträge eine Höchstgrenze, damit 
ein gemeinnütziger Verein für möglichst 
viele Menschen zugänglich ist. Ein Verein, 
dessen Tätigkeit in erster Linie seinen 
Mitgliedern zugutekommt (insbesondere 
Sportvereine und Vereine, die bestimmte 
Freizeitbetätigungen fördern), fördert nicht 
die Allgemeinheit, wenn er den Kreis der 
Mitglieder durch hohe Aufnahmegebüh-
ren oder Mitgliedsbeiträge (einschließlich 
Mitgliedsumlagen) klein hält. Für die Ver-
einsarbeit ist allerdings eine ausreichende 
finanzielle Ausstattung notwendig. Durch 
die Inflation und weitere veränderte Anfor-
derungen ist der Finanzbedarf vieler Verei-
ne gestiegen. Bisher galt für Mitgliedsbei-
träge im Durschnitt eine Höchstgrenze von 
1.023 Euro je Mitglied und Jahr. Dieser Be-
trag wird auf 1.440 Euro angehoben. Auch 
die Grenze für Aufnahmegebühren wird 
angehoben: von im Durchschnitt 1.543 Euro 
auf 2.200 Euro. Darauf haben sich Bund 
und Länder geeinigt (Quelle: FinMin Ba-
den-Württemberg, Pressemitteilung vom 
21.3.2024).
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